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Einführung

Rechtsanwalt Professor Dr. Rolf Herber, Hamburg

Das Gebiet der Logistik ist für die Transportrechtsge-
sellschaft, die sich bisher fast ausschließlich im rein juristisch
definierten Bereich bewegt hat, insofern ein neues Aufgaben-
feld, als es uns mit Begriffen konfrontiert, die rein wirtschaft-
licher Natur sind und nicht immer in ihrer Definition die
Klarheit aufweisen, welche Juristen in langer historischer Tra-
dition gewohnt sind zu suchen. Gerade letzteres macht die
 Juristen natürlich gegenüber Wirtschaftlern nicht immer be-
liebt und häufig auch zu einem Hindernis, weil das tägliche
Geschäft oft weder die Zeit noch einen sinnvollen Ansatz
 dafür bietet, wirtschaftliches Tun mit juristischen Kriterien zu
messen. Gleichwohl wollen alle Beteiligten, dass sie mög-
lichst wenige rechtliche Risiken eingehen. Das erfordert auf
der  Seite der Juristen flexibles, großzügiges Denken, auf der
Seite der Wirtschaftler eine gewisse Geduld beim Anhören
der Mindestvorsichtsmaßregeln, die Ihnen ihre Anwälte emp-
fehlen.

Beide aber brauchen für dieses Zusammenwirken,
 außer gegenseitigem Verständnis, eine möglichst intensive
Kennt nis der Vorgänge einerseits und der rechtlichen Rahmen -
bedingungen andererseits. Letztere nun, die uns als primär
 juristische Gesellschaft natürlich in erster Linie interessieren
müssen, sind deshalb schwer auszumachen, weil es keine Spe-
zialgesetzgebung und wenig Rechtsprechung auf diesem Ge-
biet gibt. Der Rechtsberater ist also, will er seinen Mandanten
bei der Ausgestaltung von Logistikverträgen verantwortungs-
voll beraten, gehalten, mit sehr allgemeinen rechtlichen Kate -
gorien zu arbeiten und diese auf die speziellen Anforderungen
des Logistikgeschäftes anzuwenden. Das führt, wie so oft die
Beratung bei Vertragsabschluss, häufig vielleicht zu einer zu
großen Vorsicht des Beraters, weil er die spätere möglicher-
weise restriktivere Beurteilung seiner Vertragsformulierungen
durch die Gerichte nicht immer mit Sicherheit vorhersehen

kann. Auf der anderen Seite können und sollen solche recht-
lichen Risiken mit dem Mandanten durchaus erörtert werden,
man muss sie also jedenfalls sehen.

Das heutige Symposium unserer Gesellschaft beschäf-
tigt sich vorwiegend mit dem, was man als Transportlogistik
bezeichnet, wobei die Grenzen fließend sind. Der vage Ober-
begriff des Supply Chain Mana gement bezeichnet ja, soweit
man ihn in verständliches – oder wie viele sagen werden: un-
verständliches – Juristendeutsch übersetzen kann, die syste-
matische Vernetzung von Lieferanten, Produzenten und Kun-
den. Der Wirtschaftler spricht hier auch gern von einer
Wertschöpfungskette mit dem Ziel der optimierten Bedürf-
nisbefriedigung des Kunden. Was immer dies im Einzelnen
bedeuten mag, so können wir doch feststellen, dass wohl jeder
Logistikvertrag sowohl Elemente des Transportrechts als auch
Elemente des Werkvertragsrechts, des Kaufrechts und damit
auch so wichtiger handelsrechtlicher Nebengebiete wie der
Produkthaftung und der Arbeitnehmerüberlassung zum
Gegenstand hat. Das Schwergewicht mag im Einzelfall mehr
auf dem einen oder anderen Aspekt liegen. Wohl regelmäßig
sind jedoch Elemente des Transportrechts und des Werk -
vertragsrechts betroffen. Über allem schwebt natürlich das
Damoklesschwert der Kontrolle All gemeiner Geschäftsbe-
dingungen.

Lassen Sie mich bitte schon an dieser Stelle, bevor wir
uns den einzelnen Referaten zuwenden, auf einen Punkt hin-
weisen, der mir in diesem Zusammenhang am Herzen liegt:
Die Deutsche Gesellschaft für Transportecht hat in den letz-
ten Jahren einen erheblichen Zuwachs an Mitgliedern erhal-
ten, sicher auch in Folge der Schaffung des Fachanwalts für
Transport- und Speditionsrecht mit einer recht intensiven Zu-
satzausbildung. Sie hat heute etwa 550 Mitglieder, zumeist
 Juristen, und würde sich sicher freuen, vermehrt auch Wirt-
schaftler in ihrem Kreise zu haben. Hier findet sich ein erheb-
licher transportrechtlicher Sachverstand und ich denke, man
müsste ihn mehr als bisher der Praxis nutzbar machen. Die
bisherige Übung einer an Mitgliedern noch kleineren Gesell-
schaft, jährliche wissenschaftliche Veranstaltungen vorwie-

Symposium über Logistikrecht der 
Deutschen Gesellschaft für Transportrecht

Am 26. Juni 2008 hat die Deutsche Gesellschaft für Transportrecht – außerhalb der gewohnten großen Jahres tagungen der Ge-
sellschaft – in Köln ein Symposium zu einem Spezialthema abgehalten, der Logistik. Im Folgenden sind die wichtigsten  Referate
wiedergegeben.
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gend fachjuristischer Natur zu veranstalten, war und ist wert-
voll und soll beibehalten werden. Daneben aber, so denke ich,
sollten wir uns vermehrt mit Spezialthemen beschäftigen,
 wofür die Logistik ein gutes Beispiel ist. Das kann und sollte
auch vielleicht in kleineren Arbeitsgruppen geschehen. Mit
 einem doppelten Zweck: Einmal der Stellungnahme gegen -
über Regierungen und internationalen Behörden. Zum ande-
ren einer gutachtlichen Beratung der Wirtschaft. Bei letzte-
rem stelle ich mir vor allem einen Service vor, der bei einer
solchen Fülle von Expertise nahe liegt: Die Bereitstellung
 einer Schiedsgerichtsbarkeit auf unseren Spezialgebieten.

Dabei denke ich nicht an eine schwerfällige Schieds-
Organisation, deren wir bereits genügend haben. Mir schwebt
jedoch vor, dass die Gesellschaft für Schiedsgerichte geeig nete
Personen empfiehlt und, wenn man organisatorisch soweit ge-
hen will, nach Art der bestehen Schiedsgerichtorganisationen
bei Nichtbenennung durch einen Verfahrensgegner auch er-
nennt. Das setzt sicherlich ein Mindestmaß an Regeln vo raus,
über die wir nachdenken wollen. Durchaus zu denken wäre
auch daran, eine Schiedsgerichtsbarkeit und ein Schlichtungs-
wesen für Transportrecht und Logistik im Rahmen der beste-
henden Organisation der DIS aufzubauen.

Ich erwähne dies gerade in diesem Kreise, weil mir
 gerade Logistikverträge in außerordentlich großem Maße für
Schiedsgerichtsbarkeit geeignet erscheinen. Während sonst im
Transportrecht, jedenfalls im nationalen, die Gerichtsbarkeit
in Deutschland so gut qualifiziert ist, dass es außergericht-
licher Spezialisten jedenfalls nicht zwingend bedarf, mag auch
das Schiedsverfahren einige Vorteile an Flexibilität bieten, so
hat doch die Logistik die Besonderheit, dass hier selten nur
um bestimmten Beträge gestritten wird, die ein Gericht zuzu-
sprechen oder abzulehnen hat. Es geht vielmehr sehr häufig
darum, schwierige Verträge sehr komplexer Art nicht nur aus-
zulegen, sondern veränderten Umständen anzu pas sen. Dass
führt dazu, dass wir es bei Streitigkeiten aus  Logistikverträgen
häufig fast eher mit einer externen Vertragshilfe als mit einer
kontradiktorischen Entscheidung zu tun haben. Das Schieds-
gerichtsverfahren – und hierfür bedarf es gar nicht einmal des
neumodischen Begriffs der Mediation, die rechtlich sehr viele
Nachteile hat – bietet genügend Flexibilität zu solcher Unter-
stützung durch die Schiedsrichter, die dann sehr oft auch  dazu
führen kann, misslungene oder mit der Zeit und Entwicklung
untauglich gewordene Vertragsinstrumente für die Zukunft
auf eine neue Basis zu stellen.
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A. Einleitung

Der Logistikvertrag ist gesetzlich nicht geregelt. Zwar
ist im Rahmen der Reform des Transportrechts zum 1. 7. 1998
sowohl von der Sachverständigenkommission, die vom Bun -
desjustizministerium eingesetzt wurde, als auch vom Gesetz-
geber diskutiert worden, ob neben oder statt des Speditions-
rechtes das Recht der Logistik geregelt werden sollte. Jedoch
ist man angesichts der Tatsache, dass bereits Logistik begriff-
lich kaum zu fassen ist und die Erscheinungsformen der
 Logistik mannigfaltig sind, schnell zu der Erkenntnis gekom-
men, zumindest die Reform des Transportrechts nicht mit der
Frage zu belasten, wie das Logistikrecht ausgestaltet werden
solle.1

Hinzukommt, dass heutzutage unter Logistik sehr viel
verstanden wird. Auch Tätigkeiten, die mit den klassischen
Rechtsbegriffen Frachtvertrag, Speditionsvertrag oder Lager-
vertrag erfasst werden können, werden vielfach als Logistik
bezeichnet.

Die Logistikbranche, zu der »natürlich« auch die klas-
sischen Frachtführer, Spediteure und Lagerhalter dazu gezählt
werden, stellt mittlerweile die drittumsatzstärkste Branche in
der Bundesrepublik Deutschland dar. Deutschland als das ein-
wohnerstärkste Land der EU, das darüber hinaus auch noch
mitten in der EU liegt, ist als Logistikstandort prädestiniert.
Die Zuwachsraten in der Logistikbranche liegen bei zwei -
stelligen Prozentsätzen. Angesichts dieser außerordentlich
starken wirtschaftlichen Entwicklung und großen wirtschaft-
lichen Bedeutung ist es an der Zeit, mehr Rechtssicherheit im
Logistikrecht zu erlangen.

Das Logistikrecht bedarf daher einer näheren und tief-

greifenderen Untersuchung, Einordnung, Systematisierung
und Rechtssicherheit, als sie bisher vorliegt. Erste Schritte in
diese Richtung sind die Aufsätze – in zeitlicher Reihenfolge –
von Gass,2 Wieske,3 Gran,4 Heuer,5 wieder Gran,6 Valder/
Wieske7 und Krins8 gegangen. Allen gemeinsam ist, dass sie zu
Recht darauf hinweisen, dass durch geschickte Vertragsgestal-
tung die Probleme der gemischten Verträge gelöst werden
können.

Lösungsmethoden für den Fall, dass nach Vertrags-
schluss ein Rechtsproblem auftritt, sind aber bisher – mit zwei
Ausnahmen – nicht vorgestellt worden. Gass schlägt die An-
wendung der Schwerpunkttheorie zur Lösung von Proble-
men bei gemischten Verträgen vor.9 Wieske hat vorgeschlagen,
im Zweifel Logistikverträge entsprechend den Regeln des
Multimodalrechts zu behandeln, also z. B. bei unbekanntem
Schadenort das dem Gläubiger günstigere Recht eingreifen zu
lassen.10

Rechtliche Handhabung typengemischter Verträge

Rechtsanwalt Dr. Jürgen Temme, Düsseldorf

1 Bundestags-Drucksache 13/8445, S. 105.
2 Gass, Die Bedeutung der Logistik für Speditionsunternehmen im Rah-

men moderner Hersteller-Zulieferbeziehungen, TranspR 2000, 203.
3 Wieske, Rechtliche Probleme bei Logistikverträgen, TranspR 2002,

177.
4 Gran, Vertragsgestaltung im Logistikbereich, TranspR 2004, 1.
5 Heuer, Brauchen wir Logistik-AGB für die Spedition?, TranspR 2006,

89.
6 Gran, Einfluss von Logistik-AGB auf Konfliktvermeidung und Un -

ternehmenswert, TranspR 2006, 91.
7 Valder/Wieske, Logistik-AGB: Ein neues Klauselwerk, TranspR 2006,

221.
8 Krins, Haftung und Versicherung in der Kontraktlogistik: Ein Über-

blick, TranspR 2007, 269.
9 Gass, a. a. O., 213.

10 Wieske, TranspR 2002, 178.
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